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Einführung

A. Gegenstand der Arbeit

„Die nationale Erhebung hat das deutsche Beamtentum wieder zu dem gemacht, was es war, 
und führt es noch darüber hinaus.“1

Das Gesetz über die Aufhebung der im Kampf für die nationale Erhebung erlit-
tenen Dienststrafen und sonstigen Maßregelungen vom 23. Juni 19332 war ein 
wichtiger Teil dieses mit pathetischen Worten beschworenen Umwälzungspro-
zesses der deutschen Beamtenschaft. Das Gesetz bestimmte die vollumfängli-
che Rehabilitierung solcher Beamten, die vor 1933 Disziplinarstrafen oder sons-
tige Maßregelungen aufgrund ihres Eintretens gegen die Weimarer Republik 
aus nationalsozialistischer Gesinnung heraus erfahren hatten. Diese Rechtsvor-
schriften – in der Theorie, aber auch in ihrer Anwendung in der Praxis – sind 
das Thema der vorliegenden Arbeit. Die Symbol- und Signalwirkung des Am-
nestiegesetzes ist dabei von besonderer Bedeutung. Mit dem Erlass der Diszi pli-
nar amnestie zeigten die Nationalsozialisten offen, dass auch für die Beamten-
schaft eine andere Ära angebrochen war. Die neuen Machthaber betrachteten 
den Staatsapparat als Beute ihres politischen Sieges, der nun nach ihren ideolo-
gischen Prämissen umgeformt werden konnte.3 Es sollte ein durch und durch 
vom Nationalsozialismus durchdrungener Beamtenapparat geschaffen werden. 
Die Disziplinaramnestie vom 23. Juni 1933 war ein Baustein auf dem Weg dort-
hin, nicht zuletzt wegen der politischen Symbolwirkung, die von dem einseitig 
privilegierenden Spezialpardon für altgediente Nationalsozialisten auf den 
Staatsapparat – und vielleicht auch auf die gesamte Gesellschaft – ausgehen 
musste.

Im ersten Teil der Arbeit soll die Stellung der Beamten im nationalsozialisti-
schen System dargestellt werden. Dabei werden insbesondere die weltanschau-
lichen Grundlagen des beamtenpolitischen Konzepts der NSDAP und die in 
diesem Geist beschlossenen Gesetze erörtert.

1 Schrader, Das Beamtenrecht in seiner neuen Gestalt, S.  8.
2 RGBl.  1933, Teil I, S.  390.
3 Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik in Deutschland, Band II, S.  363; Klatt, Unbequeme Ver-

gangenheit, S.  64.
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Im zweiten Teil wird ein besonderes Augenmerk auf die Amnestiegesetzge-
bung des sog. Dritten Reichs gelegt. Insgesamt wurden zwischen 1932 und 1938 
im Reichsgebiet rund 2,5 Millionen Menschen amnestiert.4 Es soll in diesem 
Rahmen untersucht werden, welche Stellung das Gesetz vom 23. Juni 1933 – als 
Strafaufhebungsgesetz für Disziplinarmaßnahmen – in der Amnestiepolitik des 
NS-Staates einnahm.

Im dritten Teil werden Systematik und Rechtswirklichkeit des Dienststraf-
rechts in der Zeit der Weimarer Republik näher beleuchtet. Dabei wird ein 
Schwerpunkt auf die disziplinarische Behandlung von Nationalsozialisten im 
Staatsdienst gelegt. Es werden insbesondere die verschiedenen disziplinarrecht-
lichen Ansätze der Länder im Kampf gegen extremistische Beamte und deren 
politischen Hintergründe näher betrachtet.

Der vierte Teil widmet sich der umfassenden Analyse der einzelnen Vor-
schriften des Gesetzes, wobei die klassischen rechtswissenschaftlichen Metho-
den der grammatischen, systematischen, historischen sowie teleologischen Ge-
setzesauslegung die Grundlage der Untersuchung bilden sollen.

Im fünften Teil wird die Anwendung des Gesetzes in der Praxis während der 
Zeit der nationalsozialistischen Diktatur herausgearbeitet. Um eine möglichst 
anschauliche und umfassende Darstellung zu erzielen, werden insgesamt 70 er-
mittelte Fälle in vier inhaltlich voneinander differenzierten Fallgruppen erör-
tert. Die Unterlagen wurden durch Recherchearbeiten in Archiven in ganz 
Deutschland ausfindig gemacht. Im Rahmen einer quellennahen Abhandlung 
werden verschiedene Fragestellungen behandelt: Wie sah der Lebensweg dieser 
Menschen in der Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik aus? Wie 
eng war die Verflechtung der Beamten mit dem nationalsozialistischen System? 
Welche Dienststrafen oder sonstigen Maßregelungen wurden vor 1933 ausge-
sprochen? Inwieweit wurden diese durch die Anwendung des Gesetzes zum Teil 
oder sogar vollständig wieder aufgehoben? Wie sah ihr Lebensweg nach dem 
Zusammenbruch des sog. Dritten Reichs aus?

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Analysen schließt die Arbeit im 
sechsten Teil mit vier Thesen zur praktischen Anwendung der Disziplinar-
amnestie sowie einer Schlussfolgerung zu Wesen und geschichtlicher Einord-
nung des Gesetzes ab.

4 Frei, Vergangenheitspolitik, S.  51, Fn.  67.
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B. Quellenlage und Forschungsstand

In den bisher erschienenen Abhandlungen, die das Beamtenrecht im sog. Drit-
ten Reich oder einen anderen Teilaspekt des nationalsozialistischen Systems 
aufarbeiten, wird weit überwiegend das Gesetz über die Aufhebung der im 
Kampf für die nationale Erhebung erlittenen Dienststrafen und sonstigen Maß-
regelungen – wenn überhaupt – lediglich in einem Satz abgehandelt.5 Die um-
fassendste Darstellung in der Literatur nach 1945 findet sich bei Hattenhauer, 
Geschichte des deutschen Beamtentums6, und Höfig, Die materiellrechtliche 
Problematik der Reichs- und Bundesamnestien seit 19337, auf jeweils einer Sei-
te. Konkrete Fälle und die Anwendungspraxis im sog. Dritten Reich wurden 
durch diese Untersuchungen jedoch nicht näher erörtert. Vor allem diese For-
schungslücke soll die vorgelegte Arbeit schließen.

5 So etwa bei Kasberger, Karrierewege Münchner Gestapobeamter aus dem „Judenreferat“, 
S.  197–198.

6 Hattenhauer, Geschichte des deutschen Beamtentums, S.  415–416.
7 Höfig, Die materiellrechtliche Problematik der Reichs- und Bundesamnestien seit 1933, 

S.  38–39.





Erster Teil

Der Beamte im nationalsozialistischen Staat

Zu Beginn der Untersuchung soll die Stellung des Beamten im nationalsozialis-
tischen Staat erörtert werden. Dazu ist es erforderlich, das beamtenpolitische 
Konzept der NSDAP, folglich die ideologischen Grundlagen näher zu beleuch-
ten. Im zweiten Schritt bleibt zu eruieren, inwieweit dieses nach 1933, etwa 
durch Sofortmaßnahmen und verschiedene NS-Gesetze, auch in die Tat umge-
setzt wurde und welche Bedeutung die deutsche Beamtenschaft im System des 
Nationalsozialismus hatte.

A. Ideologische Grundlagen

Zunächst werden die Einstellung Hitlers sowie der NSDAP zum Beamtentum 
untersucht.

I. Der Beamtenfeind Hitler

Adolf Hitler hatte in seinem Pamphlet „Mein Kampf“ über das deutsche Beam-
tentum nur wenig Schmeichelhaftes zu sagen: 

„Kriechende Unterwürfigkeit nach ‚oben‘ und arrogante Hochnäsigkeit nach ‚unten‘ zeich-
nen diesen Stand ebensosehr aus wie eine oft himmelschreiende Borniertheit, die nur durch 
die manchmal geradezu erstaunliche Einbildung übertroffen wird“.1

Bereits als 11-Jähriger habe er sich gegen den Vorschlag des Vaters, eines öster-
reichischen Zollbeamten, gesträubt, doch auch eines Tages Staatsbediensteter 
zu werden: „Ich wollte nicht Beamter werden, nein und nochmals nein“.2 Nach 
eigenen Ausführungen schreckte ihn dabei insbesondere die Vorstellung ab, 
nicht mehr frei denken und handeln zu können.3

Doch der spätere Politiker Hitler wusste auf der anderen Seite auch sehr ge-
nau, dass er seine politischen Ziele ohne die Unterstützung des Beamtenappa-

1 Hitler, Mein Kampf, S.  352.
2 Hitler, Mein Kampf, S.  6.
3 Hitler, Mein Kampf, S.  6–7.



6 Erster Teil: Der Beamte im nationalsozialistischen Staat

rats nicht würde erreichen können.4 So umgarnte er große Teile der deutschen 
Beamtenschaft, indem er ihre Loyalität und Unbestechlichkeit in der Zeit des 
Kaiserreichs in höchsten Tönen lobte.5 Dieser Gegensatz zwischen der angeb-
lich verdorbenen, korrupten Staatsdienerschaft in der Zeit der Weimarer Repu-
blik und dem loyalen, pflichtbewussten wilhelminischen Beamtenapparat wur-
de in den folgenden Jahren von den Nationalsozialisten immer wieder beschwo-
ren und zum Mythos hochstilisiert.6 Dies hielt die Parteifunktionäre der NSDAP 
allerdings nicht davon ab, ihre Verachtung gegenüber der gesamten Beamten-
schaft mit abfälligen und nicht selten derben Parolen, wie etwa „Die Beamten 
haben sich auf ihren Bierarsch zu setzen und das Maul zu halten!“7, offen Aus-
druck zu verleihen.8

II. Die Denkschrift Pfundtners

Ein in sich geschlossenes beamtenpolitisches Konzept wurde erst im Frühjahr 
1932 durch Hans Pfundtner9, den späteren Staatssekretär im Reichsministerium 
des Innern, mit seiner Denkschrift „Vorschläge für Verwaltungsmaßnahmen 
einer nationalen Regierung im Reich und Preußen“10 vorgelegt.11 Die Ausfüh-
rungen des Verwaltungsjuristen wurden am 15. Juni 1932 an Walter Funk12 und 

4 Roth, Die Beamten im Staate Hitlers, S.  25–26; Hattenhauer, Zwischen Hierarchie und De-
mokratie, Rn.  613; vgl. Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S.  14.

5 Hitler, Mein Kampf, S.  309; Müller, Beamtentum und Nationalsozialismus, S.  14.
6 Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S.  21; Bochalli, Deutsche Geschichte einschließ-

lich Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, S.  113; Beuth, Der Berufsbeamte unter der Schirm-
herrschaft des Volkskanzlers Adolf Hitler, S.  16–17.

7 So die Aussage des ehemaligen Lehrers und Beamtenführers der NSDAP, Köberle, am  
26. September 1930 in Hamburg (zitiert nach Klotz, Nationalsozialismus und Beamtentum, S.  4).

8 Schenck, Die Einstellung der deutschen Beamten zur Weimarer Republik, Band 1, S.  194.
9 Hans Pfundtner (1881–1945) trat 1932 in die NSDAP ein. Der Verwaltungsjurist war von 1933 

bis 1943 Staatssekretär im Reichsministerium des Innern und in dieser Position u. a. auch an der 
Formulierung der Nürnberger Gesetze beteiligt. Er beging im April 1945 Selbstmord (Browning, 
Problem Solvers, S.  130; Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich, S.  460; Kohl, Die Präsi-
denten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, Fn.  243).

10 Abgedruckt in Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S.  127–135.
11 Volquardts, Die Beamtenverbände im Nationalsozialismus, S.  52.
12 Der Journalist und Nationalökonom Walther Funk (1890–1960) wurde 1931 Mitglied der 

NSDAP und fungierte fortan als Adolf Hitlers persönlicher Wirtschaftsberater. Von 1938 bis 1945 
war er als Reichswirtschaftsminister und Präsident der Reichsbank tätig. 1946 wurde er in den 
Nürnberger Prozessen zu lebenslanger Haft verurteilt, aber schon elf Jahre später wieder entlassen 
(Tofahrn, Das Dritte Reich und der Holocaust, S.  119–120; Kahn, Die Steuerung der Wirtschaft 
durch Recht im nationalsozialistischen Deutschland, S.  130, Fn.  20; Klee, Das Personenlexikon 
zum Dritten Reich, S.  172).
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wahrscheinlich auch an Hermann Göring13 verschickt.14 Es gilt als das auf-
schlussreichste Dokument zum beamtenpolitischen Konzept der Nationalsozia-
listen.15 Darüber hinaus ist der Maßnahmenkatalog Pfundtners auch als ein No-
vum in der Geschichte der NSDAP einzuordnen. Es war das erste Mal, dass die 
Strukturen und die Organisation des noch zu schaffenden totalitären Staates 
näher umrissen wurden.16

In seinen Ausführungen setzte sich Pfundtner ohne Bedenken über die In-
stitution des Berufsbeamtentums hinweg.17 Die Denkschrift differenzierte 
 zwischen kurzfristig durchzuführenden Sofortmaßnahmen nach einer national-
sozialistischen Machteroberung und einer ganz grundsätzlichen, länger zu pla-
nenden Umwälzung des gesamten Beamtenapparates. Als unmittelbar zu voll-
ziehende Schritte galten dabei nach Pfundtners Vorstellungen eine radikal aus-
zuführende fachliche sowie politische „Säuberung“ der Staatsdienerschaft und 
der Wiederaufbau eines weltanschaulich national eingestellten Berufsbeamten-
tums.18 Der Verwaltungsjurist war sich jedoch durchaus darüber im Klaren, 
dass nicht sofort alle Staatsdiener entlassen werden könnten, die einer anderen 
Partei als der NSDAP angehörten, und sah daher vor, zunächst nur die politisch 
einflussreichen Positionen lückenlos neu zu besetzen. Davon waren nach seinen 
Erwägungen u. a. die ganze Ministerialbürokratie sowie die leitenden Beamten 
im Auslandsdienst betroffen. In diesem Bereich sollte besonders hart durchge-
griffen werden.19

Viele seiner skizzierten Ideen wurden im totalitären Staat Adolf Hitlers 
Wirklichkeit. Pfundtners Denkschrift wird damit u. a. auch als erste Vorberei-
tungsstufe für das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums20, kurz 
Berufsbeamtengesetz (BBG), eingeordnet.21

13 Hermann Wilhelm Göring (1893–1946) trat 1922 in die NSDAP ein und beteiligte sich ein 
Jahr später am sog. Hitlerputsch. Er organisierte und plante zudem maßgeblich den Aufbau der 
SA. Göring hatte im sog. Dritten Reich zahlreiche Staatsämter inne. So wurde er u. a. 1933 zum 
Ministerpräsidenten von Preußen und zum Reichsminister für Luftfahrt sowie 1940 zum Reichs-
marschall ernannt. Er wurde 1946 zum Tode verurteilt, entzog sich jedoch seiner Hinrichtung 
durch Suizid (Benz, Geschichte des Dritten Reiches, S.  146; Kube, Pour le mérite und Hakenkreuz, 
S.  4 ff.; Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich, S.  189–190).

14 Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S.  127, Fn.  1.
15 Volquardts, Die Beamtenverbände im Nationalsozialismus, S.  54.
16 Schulz, Die Anfänge des totalitären Maßnahmenstaates, S.  411.
17 Mühl-Benninghaus, Das Beamtentum in der NS-Diktatur bis zum Ausbruch des Zweiten 

Weltkrieges, S.  5.
18 BArch R 1501/5314, Bl.  29, 31.
19 BArch R 1501/5314, Bl.  30.
20 RGBl.  1933, Teil I, S.  175–177.
21 Schulz, Die Anfänge des totalitären Maßnahmenstaates, S.  410.
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III. Die beamtenrechtlichen Vorarbeiten Popitz’

An die ausgearbeiteten Ideen Pfundtners knüpfte auch der nationalkonservative 
Johannes Popitz22 an.23 Zusammen mit dem befreundeten24 Carl Schmitt25 war 
Popitz lange Zeit von der Notwendigkeit des autoritären Führerstaates über-
zeugt und unterstützte den Kurs der NSDAP.26 Popitz strebte die Transforma-
tion der Beamtenschaft zu einer neuen „Herrenschicht“ des Staates an.27 Vor 
diesem ideologischen Hintergrund forcierte er gesetzliche Bestimmungen, die 
es ermöglichten, fachlich ungeeignete Beamte entlassen zu können. Popitz, der 
zu diesem Zeitpunkt noch kommissarischer preußischer Finanzminister war, 
sandte von Papen am 23. März 1933 den „Entwurf eines Gesetzes zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums“.28 Die Ausarbeitung war in weiten Teilen 
deckungsgleich mit dem späteren BBG.29 Sie sah u. a. vor, dass jeder Beamte 
ohne Angabe von Gründen pensioniert werden konnte.30 Auf den Popitzschen 
Entwurf aufbauend, übernahm das Reichsinnenministerium schließlich die 
weitere Ausarbeitung des Gesetzes und verschärfte im Einklang mit den ideolo-
gischen Prämissen der NSDAP die Bestimmungen deutlich.31 So ergänzte das 
Ministerium die Vorlage u. a. um einen „Arierparagrafen“, der statuierte, dass 
„nichtarische“ Beamte in den Ruhestand zu versetzen waren.32 Popitz sprach 
sich nicht gegen die Radikalisierung seines Gesetzesentwurfes aus, sondern 
drängte vielmehr auf die rasche Durchführung.33 Er wandte sich später – insbe-

22 Johannes Popitz arbeitete von 1925 bis 1929 als Staatssekretär im Reichsfinanzministerium. 
Von Oktober 1932 bis zum 30. Januar 1933 war er in den Kabinetten von Papen sowie von Schlei-
cher zum einen als Reichsminister ohne Geschäftsbereich und zum anderen als kommissarischer 
Leiter des preußischen Finanzministeriums tätig. Am 21. April 1933 wurde er von Göring zum 
preußischen Finanzminister ernannt (Voß, Johannes Popitz (1884–1945), S.  43; Tofahrn, Das Drit-
te Reich und der Holocaust, S.  252; Nagel, Johannes Popitz, S.  210, Fn.  140).

23 Voß, Johannes Popitz (1884–1945), S.  236.
24 Dieckmann, Johannes Popitz, S.  137, Fn.  53; Blasius, Carl Schmitt, S.  25.
25 Der Staats- und Völkerrechtler Carl Schmitt (1888–1985) gilt als der „Kronjurist“ des 

NS-Staates. Er trat 1933 der NSDAP bei und bemühte sich um eine wissenschaftliche Rechtferti-
gung des sog. Dritten Reiches und dessen Verbrechen (Mehring, Carl Schmitt, S.  322; Jestaedt, 
Carl Schmitt (1888–1985), S.  318; Hilger, Rechtsstaatsbegriffe im Dritten Reich, S.  93, Fn.  83; 
Bentin, Johannes Popitz und Carl Schmitt, S.  78-80).

26 Tofahrn, Das Dritte Reich und der Holocaust, S.  252.
27 Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S.  54.
28 Grotkopp, Beamtentum und Staatsformwechsel, S.  106; Mommsen, Beamtentum im Dritten 

Reich, S.  41; Mühl-Benninghaus, Das Beamtentum in der NS-Diktatur bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges, S.  18.

29 Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S.  42.
30 Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933–1940, S.  132.
31 Voß, Johannes Popitz (1884–1945), S.  237; Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933–1940, 

S.  132–133.
32 Voß, Johannes Popitz (1884–1945), S.  237.
33 Voß, Johannes Popitz (1884–1945), S.  238.
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sondere vor dem Hintergrund der massiven Ausschreitungen gegen die jüdische 
Bevölkerung in der Reichspogromnacht – vom sog. Dritten Reich ab.34 Popitz 
ist dem nationalkonservativen Widerstand zuzuordnen, der sich aus der Mitt-
wochsgesellschaft35 herausbildete.36 Er pflegte zudem Kontakte zum Kreisauer 
Kreis, einer aktiven bürgerlichen Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime.37 
Popitz war auch Mitverfasser des Gesetzes über die Wiederherstellung geordne-
ter Verhältnisse im Staats- und Rechtsleben, dessen Art.  11 die „Reinigung der 
Beamtenschaft von ungeeigneten Personen“ in sinngemäßer Anwendung des 
BBG forderte und das nach der Beseitigung des Nationalsozialismus alsbald in 
Kraft treten sollte.38 Ganz hatte man sich also noch nicht vom Sprachduktus und 
bzw. von den Denkstrukturen des sog. Dritten Reiches gelöst.39 Popitz selbst 
bezahlte seine Wandlung zum Regimegegner mit dem Leben. Er wurde vom 
Volksgerichtshof unter Roland Freisler zum Tode verurteilt und am 2. Februar 
1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.40

B. Die Phase der sog. Machtergreifung

Vor allem jüdische und republikanische Beamte wurden nach der sog. Macht-
ergreifung41 aus ihren Ämtern vertrieben.42 Nach der Reichstagswahl vom  
5. März 1933 weiteten sich die „Säuberungen“ des Beamtenapparates immer 
weiter aus.43 Es gab zahlreiche Überfälle, bei denen Mitglieder der SA und SS 
in Justizgebäude eindrangen und Juristen jüdischer Herkunft oder politische 
Kontrahenten körperlich misshandelten, aus den Einrichtungen warfen und z. T. 

34 Nagel, Johannes Popitz, S.  153.
35 Die ab 1863 bestehende exklusive Berliner Mittwochsgesellschaft bildeten 16 Männer aus 

den Spitzen von Wissenschaft und Politik. Die Berufung in den ehrwürdigen und elitären Gelehr-
tenkreis war eine hohe Auszeichnung. Die Mittwochsgesellschaft existierte bis 1944, nämlich bis 
zur Verhaftung der Mitglieder Johannes Popitz, Ludwig Beck, Jens Jessen und Ulrich von Hassell 
nach dem Attentat des 20. Juli (Langbehn, Das Spiel des Verteidigers, S.  89; Lepsius, Demokratie 
in Deutschland, S.  359, Fn.  42).

36 Nagel, Johannes Popitz, S.  15; Braubach, Der Weg zum 20. Juli 1944, S.  22.
37 Wagner, Der Volksgerichtshof im nationalsozialistischen Staat, S.  764; Tofahrn, Das Dritte 

Reich und der Holocaust, S.  252; Bentin, Johannes Popitz und Carl Schmitt, S.  69–70; Rudolph, 
Hilfe beim Sprung ins Nichts, S.  157.

38 Schmölders, Finanzpolitik, S.  150; Nagel, Johannes Popitz, S.  174; Grotkopp, Beamtentum 
und Staatsformwechsel, S.  164; Mommsen, Alternative zu Hitler, S.  110; Blasius, Carl Schmitt, 
S.  217.

39 Vgl. Grotkopp, Beamtentum und Staatsformwechsel, Fn.  394.
40 Tofahrn, Das Dritte Reich und der Holocaust, S.  252; Wagner, Der Volksgerichtshof im nati-

onalsozialistischen Staat, S.  765; Voß, Johannes Popitz (1884–1945), S.  156.
41 Zum Terminus der sog. Machtergreifung siehe Frei, VfZ 1983, 136 ff.
42 Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik in Deutschland, Band II, S.  363.
43 Koch, Rechtsbegriff und Widerstandsrecht, S.  130.
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in die sog. Schutzhaft nahmen.44 Die Ausschreitungen wurden dabei überwie-
gend von Hermann Göring, der seit seiner Ernennung zum kommissarischen 
preußischen Innenminister über den Großteil der Polizeibefehlsgewalt verfügte, 
gedeckt.45

Am 31. März 1933 ordnete so etwa Hanns Kerrl46 – Reichskommissar für das 
preußische Justizministerium – an, alle Richter jüdischer Herkunft aufzufor-
dern, nicht mehr im Gerichtsgebäude zu erscheinen und stattdessen ein Ur-
laubsgesuch einzureichen.47 Falls diese sich weigerten, sollten sie am Betreten 
der Justizeinrichtung gehindert werden. An vielen Orten wurden daraufhin die 
Richter von SA-Männern unter Beschimpfungen an der Ausübung ihres Beru-
fes gehindert und nicht selten zudem körperlich misshandelt.48 Auch jüdische 
Anwälte sollten nur noch in beschränkter Zahl vor Gericht zugelassen werden, 
sodass ihre Anzahl dem prozentualen Verhältnis in der Bevölkerung entsprä-
che.49 Nach Auffassung des Staatssekretärs im Justizministerium, Franz Schle-
gelberger50, erforderten diese verschiedenartigen lokalen Maßnahmen eine um-
fassende gesetzliche Steuerung zur Schaffung eines einheitlichen juristischen 
Rahmens.51 Die Diskriminierungen und Übergriffe sollten so auch im Nach-

44 Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933–1940, S.  124; Wegeler, „…wir sagen ab der inter-
nationalen Gelehrtenrepublik“, S.  124; Göppinger, Die Verfolgung der Juristen jüdischer Abstam-
mung durch den Nationalsozialismus, S.  21.

45 Schmerbach, Das „Gemeinschaftslager Hanns Kerrl“ für Referendare in Jüterbog 1933–
1939, S.  32.

46 Hanns Kerrl (1887–1941) wurde 1923 Mitglied der NSDAP und im April 1932 preußischer 
Landtagspräsident. Von 1933 bis 1934 hatte er das Amt des Reichskommissars für das preußische 
Justizministerium inne. Am 16. Juli 1935 übernahm Kerrl das neu geschaffene Reichskirchenmi-
nisterium, war aber mit seiner religionspolitischen Auffassung zur Synthese von Nationalsozialis-
mus und „positivem Christentum“ wenig erfolgreich und fiel schließlich bei Adolf Hitler in Ung-
nade. Er verstarb im Dezember 1941 (Gailus, „Nationalsozialistische Christen“ und „christliche 
Nationalsozialisten“. Anmerkungen zur Vielfalt synkretistischer Gläubigkeiten im sog. Dritten 
Reich, S.  243–245; Klee, Das Personenlexikon im Dritten Reich, S.  305).

47 Morisse, Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg, S.  16–17; Bergemann/Ladwig-Winters, Rich-
ter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im Nationalsozialismus, S.  37.

48 Dreyer, Die zivilgerichtliche Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der na-
tionalsozialistischen Zeit, S.  33.

49 Siehe Marin, Antisemitismus ohne Antisemiten, Rn.  274 zum antisemitischen Vorurteil und 
zur Instrumentalisierung der ökonomischen „Beherrschung“ bestimmter Berufsgruppen durch 
jüdische Mitbürger.

50 Franz Schlegelberger (1876–1970) wurde 1931 zum Staatssekretär im Reichsjustizministeri-
um berufen. Von 1941 bis 1942 leitete er die Geschäfte im Reichsjustizministerium kommissa-
risch. 1947 wurde er im Nürnberger Juristen-Prozess zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verur-
teilt, aber bereits 1951 wieder entlassen (Wulff, Staatssekretär Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Schlegelber-
ger, S.  51, 152; Peschel-Gutzeit, Zur rechtlichen Auseinandersetzung mit der NS-Gewaltherrschaft 
und dem SED-Regime, S.  9; Wegerich, Die Flucht in die Grenzenlosigkeit, Fn.  114; Klee, Das 
Personenlexikon zum Dritten Reich, S.  538).

51 Friedländer, Die Jahre der Verfolgung, S.  41.
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